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Friedrich Bisang AG, in Zürich, CH-170.3.017.428-4, Aktiengesell-
schaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2011, S. 0, Publ. 6075032). Statuten-
änderung: 28.07.2011. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den An- 
und Verkauf und das Halten von Grundstücken im In- und Ausland, 
die Durchführung von Umbauten und Renovationen von Grund-
stücken im In- und Ausland, die Begründung von Stockwerkeigen-
tum, das Vermitteln von Geschäften mit Grundstücken und Liegen-
schaften, sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft 
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und 
Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und 
Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indi-
rekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft 
kann im In- und Ausland Grundeigentum belasten und verwalten. 
Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung 
vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesell-
schaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die 
Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern dem Ver-
waltungsrat sämtliche Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht 
zwingend etwas anderes vorschreibt, durch eingeschriebenen Brief 
an deren zuletzt bekanntgegebene Adresse. Gemäss Erklärung vom 
28.07.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Aus-
geschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schnidrig, 
Patrick, von Zürich und Grächen, in Zürich, Revisionsstelle. 
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